
Klage, eingereicht am 24. November 2008 — Bang &
Olufsen/HABM (Darstellung eines Lautsprechers)

(Rechtssache T-508/08)

(2009/C 19/65)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: Bang & Olufsen A/S (Struer, Dänemark) (Prozessbevoll-
mächtigter: Rechtsanwalt K. Wallberg)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) (HABM)

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— Nr. 2 der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des
HABM vom 22. September 2005 (Sache R 497/2005-1)
aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Eine dreidimensionale Marke in
Form eines Lautsprechers für Waren der Klassen 9 und 20 —

Anmeldung Nr. 3 354 371.

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung.

Entscheidung der Beschwerdekammer: Teilweise Aufhebung der Ent-
scheidung des Prüfers.

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 63 Abs. 6 der Verordnung
Nr. 40/94 des Rates, da die Beschwerdekammer nicht die gebo-
tenen Maßnahmen ergriffen habe, um dem Urteil des Gerichts-
hofs nachzukommen; Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e
Ziff. iii der Verordnung Nr. 40/94 des Rates, weil die
Beschwerdekammer zu Unrecht der Ansicht sei, dass die fragli-
che Gemeinschaftsmarke ein Zeichen sei, das ausschließlich aus
einer Form bestehe, die den Waren einen wesentlichen Wert ver-
leihe.

Klage, eingereicht am 20. November 2008 — Toqueville/
HABM — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)

(Rechtssache T-510/08)

(2009/C 19/66)

Sprache der Klageschrift: Italienisch

Parteien

Klägerin: Toqueville Srl (Mailand, Italien) (Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte S. Bariatti, I. Palombella und E. Cucchiara)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Marco
Schiesaro (Mailand, Italien)

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des
HABM vom 26. August 2008 in der Sache R 829/2008-2,
Toqueville Srl/M. Schiesaro, aufzuheben;

— dem Harmonisierungsamt die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt
wurde: Wortmarke „TOCQUEVILLE 13“ (Gemeinschaftsmarke
Nr. 1 406 982) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25,
41 und 42.

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin.

Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren: Marco Schiesaro

Vor der Beschwerdekammer angefochtene Entscheidung: Entscheidung
der Nichtigkeitsabteilung, dem Antrag auf Erklärung des teilwei-
sen Verfalls der fraglichen Marke stattzugeben.

Entscheidung der Beschwerdekammer: Erklärung der Beschwerde für
unzulässig und Zurückweisung eines Antrags auf Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand betreffend die Frist zur Einlegung
einer Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabtei-
lung.

Klagegründe: Verstoß gegen die Art. 73 und 78 der Verordnung
(EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke sowie gegen die
Art. 2 und 9 der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 über die an das
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt zu entrichtenden
Gebühren und gegen Art. 50 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95
zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94.

Klage, eingereicht am 26. November 2008 — Laboratorios
Byly/HABM — Ginis (BILLY'S Products)

(Rechtssache T-514/08)

(2009/C 19/67)

Sprache der Klageschrift: Spanisch

Verfahrensbeteiligte

Klägerin: Laboratorios Byly, SA (Barcelona, Spanien) (Prozessbe-
vollmächtigter: Rechtsanwalt L. Plaza Fernandez-Villa)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Vasileios
Ginis (Athen, Griechenland)
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Anträge

Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Anmelder der Gemeinschaftsmarke: Vasileios Ginis.

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „BILLY'S products“ für
Waren der Klasse 3 (Anmeldung Nr. 4.215.273).

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken-
oder Zeichenrechts: Klägerin.

Entgegengehaltenes Marken- oder Zeichenrecht: Gemeinschaftswort-
marken „BYLY“ (Nr. 156 216) für Waren der Klasse 3 und „byly“
(Nr. 2 604 015) für Waren der Klassen 3 und 5 sowie Dienst-
leistungen der Klasse 35.

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider-
spruchs.

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der
Beschwerde.

Klagegründe: Unzutreffende Auslegung von Art. 8 Abs. 1
Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemein-
schaftsmarke.

Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 19. November
2008 — UPC France/Kommission

(Rechtssache T-367/05) (1)

(2009/C 19/68)

Verfahrenssprache: Französisch

Der Präsident der Vierten Kammer hat die Streichung der
Rechtssache angeordnet.

(1) ABl. C 315 vom 10.12.2005.

Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 25. November
2008 — Kommission/Northumbrian Water

(Rechtssache T-334/06) (1)

(2009/C 19/69)

Verfahrenssprache: Englisch

Der Präsident der Vierten Kammer hat die Streichung der
Rechtssache angeordnet.

(1) ABl. C 326 vom 30.12.2006.

Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 27. November
2008 — Kuiburi Fruit Canning/Rat

(Rechtssache T-330/07) (1)

(2009/C 19/70)

Verfahrenssprache: Englisch

Der Präsident der Ersten Kammer hat die Streichung der Rechts-
sache angeordnet.

(1) ABl. C 269 vom 10.11.2007.

Beschluss des Gerichts erster Instanz vom 27. November
2008 — Dow AgroSciences u. a./Kommission

(Rechtssache T-367/07) (1)

(2009/C 19/71)

Verfahrenssprache: Englisch

Der Präsident der Zweiten Kammer hat die Streichung der
Rechtssache angeordnet.

(1) ABl. C 283 vom 24.11.2007.
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